
Niederschriftserklärung zum TVA-L BBiG und zum TVA-L Pflege: 
 

Zu § 17 TVA-L BBiG / TVA-L Pflege: 
Die Tarifvertragsparteien weisen darauf hin, dass Auszubildende nicht vom 
Geltungsbereich des Hamburgischen Zusatzversorgungsgesetzes erfasst 
werden. Für die Dauer der Ausbildung werden keine Eigenbeiträge zur 
betrieblichen Altersversorgung erhoben. Die Ausbildung wird aber als 
Wartezeit und als ruhegeldfähige Beschäftigungszeit bei der 
Ruhegeldberechnung berücksichtigt, wenn sich unmittelbar an die Ausbildung 
ein Beschäftigungsverhältnis zur Freien und Hansestadt Hamburg anschließt. 

 


